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• Résumé
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Medizinethische Grundprinzipien
(nach Beauchamp & Childress, 2019

8
)

• Respekt vor der Autonomie

des/der Patienten/-in

• Gebot, nicht zu schaden

• Gebot, zum Wohl des/der

Patienten/-in zu handeln

• Gebot der fairen Verteilung von Nutzen, 

Risiken und Kosten im Gesundheitswesen

!
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Konsens heute

Ziel: Balance ethischer Prinzipien

• Eine automatische Privilegierung eines

einzelnen Prinzips ist nicht vertretbar,

auch nicht im Falle der Autonomie.
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Neue Perspektiven im 

Krankheitsverständnis

von der Symptomorientierung

zur funktionellen Beeinträchtigung

von der Compliance

zu Adherence & Alliance

vom Behinderungskonzept

zum Konzept Empowerment

2013

2004
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Empowerment & Recovery
- Einige Stichworte -

• Persönliche Stärken erkennen

• Eigene Handlungen als wirksam erkennen

• Zugang zu Informationen haben

• Hoffnung haben

• Fokus auf dem gesamten Genesungsprozess,

nicht «nur» auf der Absenz von Symptomen

• Lebensqualität als zentraler Parameter

Dümmler & Sennekamp, 2013

Notabene:

Auch dies gene-

riert keine allge-

meingültige Lö-

sung für den Um-

gang mit Suizid-

wünschen.
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• «Ist der Suizidwunsch der psychiatrisch erkrank-

ten Person ein Symptom oder ein autonomer 

Entscheid?» Diese Frage ist zu holzschnittartig. 

Eine begriffliche Differenzierung ist zwingend. 

• Auch dann bleibt das Thema eines der schwie-

rigsten unseres Fachgebietes. Dichotome Ant-

worten führen nur zu Scheinsicherheit.

• Die aktuelle Literatur dazu wächst ständig und 

ringt mit diesem Thema.

Ein Zwischenstand
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Ein Review aus 2017
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«MAiD» in 

psychiatry:

Risiko

oder

Chance?
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2017 2018
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Seit 2018

FMH & SAMW: Unterschiedliche 

Akzente, gleiches Ziel? (1)
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Seit 2018

FMH & SAMW: Unterschiedliche 

Akzente, gleiches Ziel? (2)
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Seit 2018

FMH & SAMW: 

Unterschiedliche 

Akzente,

gleiches Ziel? (3)
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Die ethischen Spannungsfelder 

bleiben aktuell … (1)
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Die ethischen Spannungsfelder 

bleiben aktuell … (2)
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Die ethischen Spannungsfelder 

bleiben aktuell … (3)
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Die ethischen Spannungsfelder 

bleiben aktuell … (4)
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Bundesverfassungsgericht Deutschland

L e i t s ä t z e  (Auszug)

zum Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein 

Recht auf selbstbestimmtes Sterben.

Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe 

zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.

Das in § 217 Abs. 1 StGB strafbewehrte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 

Selbsttötung macht es Suizidwilligen faktisch unmöglich, die von ihnen gewählte, 

geschäftsmäßig angebotene Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen.

Wenn die Rechtsordnung bestimmte, für die Autonomie gefährliche Formen der 

Suizidhilfe unter Strafe stellt, muss sie sicherstellen, dass trotz des Verbots im Einzelfall 

ein Zugang zu freiwillig bereitgestellter Suizidhilfe real eröffnet bleibt.

Niemand kann verpflichtet werden, Suizidhilfe zu leisten.



Seite Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Die ethischen Spannungsfelder 

bleiben aktuell … (5)
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Verfassungsgerichtshof Österreich

Urteil vom 10. Dezember 2020

Die Wortfolge "oder ihm dazu Hilfe leistet," in § 78 des Bundesgesetzes 

vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten 

Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, wird als 

verfassungswidrig aufgehoben.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 in Kraft.
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2021
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Eine wichtige Begriffsdifferenzierung

Sterbehilfe ≠

▫ Wird von Drittpersonen gelei-

stet (meist Arzt/Ärztin), Sterbe-

prozess hat begonnen.

▫ Drei Formen

- Direkt aktiv
(in der Schweiz verboten)

- Indirekt aktiv
(CH: «als zulässig betrachtet»)

- Passiv
(CH: «als zulässig betrachtet»)

Suizidhilfe

▫ Patient/in selbst hat «Tat-

herrschaft» (allenfalls unter-

stützt durch Dritte)

▫ In der Schweiz nicht strafbar, 

sofern keine «selbstsüchtigen 

Beweggründe» (Art. 115 StGB)

▫ EMRK & BG: «Recht auf eige-

nen Tod», nicht aber Rechts-

anspruch auf Suizidhilfe durch 

Einzelne oder Staat
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Eine wichtige Begriffsdifferenzierung

Sterbehilfe ≠

▫ Wird von Drittpersonen gelei-

stet (meist Arzt/Ärztin), Sterbe-

prozess hat begonnen.

▫ Drei Formen

- Direkt aktiv
(in der Schweiz verboten)

- Indirekt aktiv
(CH: «als zulässig betrachtet»)

- Passiv
(CH: «als zulässig betrachtet»)

Suizidhilfe

▫ Patient/in selbst hat «Tat-
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stützt durch Dritte)
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sofern keine «selbstsüchtigen 

Beweggründe» (Art. 115 StGB)

▫ EMRK & BG: «Recht auf eige-

nen Tod», nicht aber Rechts-

anspruch auf Suizidhilfe durch 

Einzelne oder Staat

Kontrovers diskutiert bis heute: Braucht es neue gesetzliche Regelungen

für die Sterbehilfe und die Suizidhilfe in der Schweiz?
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Empfehlenswert, 

da sorgfältig und  

praxisrelevant

2020
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Das Prinzip

Nicht-Diskriminierung (1)

Kann es überhaupt Gegenstand ärztlichen 

Handelns sein, einem sterbewilligen Men-

schen Beihilfe zum Suizid zu leisten?

Wenn nein: Jede weitere Diskussion im 

ärztlichen Bereich erübrigt sich.

Wenn ja: Nur qua Diagnose darf eine solche 

Beihilfe nicht verweigert werden. Denn dies 

wäre eine systematische Diskriminierung. 
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Das Prinzip

Nicht-Diskriminierung (2)

Dies gilt uneingeschränkt auch für psychiatri-

sche Diagnosen: Allein ihr Vorliegen

- erlaubt keinen Rückschluss auf juristische 

Sachverhalte (etwa Urteils-, Schuld-, Testier-

fähigkeit) und

- darf die Person nicht a priori irgend eines 

Rechtes berauben (etwa des Rechtes, über 

das eigene Lebensende zu entscheiden).
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Das Prinzip

Rückbezug auf die betroffene Person (1)

Suizidalität als …

 … Kernelement eines (im weiteren Sinne) 

psychotischen Erlebens (sensu Janzarik)

 … peripheres oder sekundäres Element einer 

psychopathologischen Symptomatik

 … von der psychopathologischen Symptomatik 

(weitgehend) unabhängiges Element
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Das Prinzip

Rückbezug auf die betroffene Person (2)

Suizidalität als … Dilemmata

 … Kernelement ja, gering

 … peripheres oder ja, massiv

sekundäres Element

 … unabhängiges Element ja, variabel
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Das Prinzip

Rückbezug auf die betroffene Person (3)

Dies ist nicht trivial. Drei Beispiele:

- Ein schizophrener Patient wird von seinen

Stimmen zum Suizid aufgefordert.

- Ein chronisch depressiver Patient wird

arbeitslos und will nicht mehr leben.

- Ein Patient mit vollständig remittierter

Depression erkrankt an einem malignen

Tumor und äussert Suizidgedanken.
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Das Prinzip

Rückbezug auf die betroffene Person (4)

 Dies ist nicht trivial. Drei Beispiele:

- Ein schizophrener Patient wird von seinen

Stimmen zum Suizid aufgefordert.

- Ein chronisch depressiver Patient wird

arbeitslos und will nicht mehr leben.

- Ein Patient mit vollständig remittierter

Depression erkrankt an einem malignen

Tumor und äussert Suizidgedanken.

Anspruch auf

Behandlung!

«Das Recht des

Suizidalen auf

den Widerspruch 

des Behandlers»
(Hohendorf & Bruns, 2015)
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Das Prinzip

Rückbezug auf die betroffene Person (5)

Der Rechtsbegriff «Urteilsfähigkeit» ist hier 

von zentraler Bedeutung.

Aber: Er ist eben ein Rechtsbegriff, der nur 

durch die Einbettung in einen psychopatholo-

gischen Zusammenhang anwendbar wird. 

Dies ist ein anspruchsvoller, mitunter kontro-

vers diskutierter Vorgang.

36



Seite Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Das Prinzip

Rückbezug auf die betroffene Person (6)

Es braucht den differenzierten psychopatho-

logischen Befund, unser «Handwerkszeug».

Nur so werden neben den Symptomen der 

Verlauf, der subjektive Werthorizont des 

Patienten sowie die interpersonale 

Dimension angemessen einbezogen.

- Die Kernbotschaft -
Karl Jaspers

1883 - 1969
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Das Prinzip

Rückbezug auf die betroffene Person (7)

Aus dem Primat der betroffenen Person folgt 

keine ärztliche Verpflichtung, sich aktiv an 

Vorbereitung und/oder Durchführung eines 

assistierten Suizides zu beteiligen.

Prägnanter: Beihilfe zum Suizid ist kein 

integraler Bestandteil ärztlicher Tätigkeit.

38



Seite Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Agenda

• Autonomie, Empowerment, Recovery 
Zum Selbstverständnis der heutigen Psychiatrie

• Suizidwunsch & psychische Erkrankung (I)
Das Prinzip Nicht-Diskriminierung

• Suizidwunsch & psychische Erkrankung (II)
Das Prinzip Rückbezug auf die betroffene Person

• Résumé

39



Seite Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Résumé

1 Suizidalität ist bei Menschen mit einer psy-

chischen Erkrankung meist ein behandlungs-

bedürftiges und behandelbares Symptom

– aber nicht immer.

2 Keinesfalls darf es im Kontext von Suizida-

lität zu einer (expliziten oder impliziten) 

Diskriminierung von Menschen mit einer 

psychischen Erkrankung kommen. Dies

gilt auch beim Thema assistierter Suizid.
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Résumé

3 Ob und in welchem Ausmass ein Suizid-

wunsch krankheitsbedingt ist, kann nur auf 

der Grundlage einer sorgfältigen, mehrere 

Zeitpunkte einbeziehenden psychopatho-

logischen Befunderhebung (sensu Jaspers) 

entschieden werden.

Dies gehört zu den anspruchsvollsten psy-

chiatrischen Fragestellungen. Der Rechts-

begriff Urteilsfähigkeit allein genügt nicht.
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Résumé

4 Suizidale Patienten/-innen und solche mit 

einem nicht-suizidalen Sterbewunsch haben 

uneingeschränkten Anspruch auf therapeu-

tische Hilfe.

Prägnanter: Ein unkritisches Abwälzen heik-

ler Entscheide an den/die urteilsfähige/n Pati-

enten/-in ist unethisch, denn es verkennt das

- auch auf den Dialog angewiesene - Prinzip 

der Autonomie. 
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Résumé

5 Ein Arzt / eine Ärztin kann sich entscheiden, 

einen assistierten Suizid zu unterstützen. 

Dieser wird so aber nicht zu einem inte-

gralen, gleichsam selbstverständlichen 

Bestandteil ärztlichen Handelns.

6 Die Psychiatrie muss sich diesem schwieri-

gen Thema stellen – und zwar sachlich, 

differenziert und transparent. 
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen und Kommentare? Gerne jetzt …

… oder später an paul.hoff@pukzh.ch
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